
Leistungsbeispiel
Sie beginnen im Frühjahr mit dem Bau Ihres Hauses. Ihr Vater und Ihr Bruder unterstützen Sie dabei. Zwei 
Bauhelfer sind dementsprechend im Versicherungsschein der Bauhelferunfallversicherung angegeben.

•	 Versicherungssumme Invaliditätsleistung für zwei Personen 100.000 EUR, 
•	 Versicherungssumme Todesfallleistung für zwei Personen 50.000 EUR.

Nun neigt sich das Jahr langsam dem Ende zu und der erste Frost steht vor der Tür. Da die Zeit knapp 
wird, bitten Sie nun noch Ihren Schwager, Ihnen bei den letzten Arbeiten zu helfen. Damit erhöht sich 
die Zahl der Bauhelfer von zwei auf drei. Passiert einem der nunmehr drei Bauhelfer etwas, so wird die 
jeweilige Versicherungssumme nicht durch zwei, sondern durch drei geteilt.

Fällt nun der Vater vom Dach oder der Schwager sägt sich beim Ausbau des Dachstuhls ins Bein oder es 
passiert im schlimmsten Fall beides, so stehen jedem der freiwilligen Bauhelfer ein Drittel der Versiche-
rungssummen zu, d. h. 33.333 EUR Invaliditätsleistung und 16.666 EUR Todesfallleistung.

Mit der Bauhelferunfallversiche-
rung decken Sie das Unfallrisiko 
Ihrer freiwilligen Bauhelfer ab.

Versichert sind alle freiwilligen, 
unentgeltlichen Helfer, Freunde, 
Verwandte und Bekannte, die 
im Auftrag des Bauherrn oder 
dessen Ehepartner auf der im 
Versicherungsschein genannten 
Baustelle tätig sind.

Die versicherten Personen müs-
sen nur mit Anzahl und nicht mit 
Namen genannt werden, womit 
eine hohe Flexibilität bei der 
Absicherung erreicht wird.

Der Bauherr als Versicherungs-
nehmer und dessen Ehepartner 
zählen nicht zum versicherten 
Personenkreis und sollten aus 
diesem Grund eine private Un-
fallversicherung abschließen. 

Versichert sind Unfälle, von de-
nen die Bauhelfer anlässlich von 
Bauarbeiten im Auftrag des Bau-
herrn oder dessen Ehepartner 
auf dem im Versicherungsschein 
genannten Baugrundstücks be-
troffen sind. Der Versicherungs-
schutz beginnt mit dem Betreten 
des Baugrundstücks und endet 
mit dem Verlassen desselben 

nach Beendigung der Bauarbei-
ten.

Unfälle auf den Wegen zu und 
von der versicherten Tätigkeit 
sind nicht mit eingeschlossen.

Sollten zur Zeit des Unfalls mehr 
als die genannte Personenzahl 
im Auftrag des Versicherungs-
nehmers mit Bauarbeiten auf 
dem Baugrundstück beschäftigt 
sein, so reduzieren sich die Ver-
sicherungssummen im Verhält-
nis der tatsächlich auf dem Bau 
anwesenden zu den gemeldeten 
Bauhelfern (siehe Leistungsbei-
spiel).

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Versicherungsbeginn ist das im 
Antrag angegebene Datum. Ist 
im Antrag kein Datum angege-
ben, so beginnt die Versicherung 
um zwölf Uhr mittags des Folge-
tags und endet ein Jahr später 
am selben Tag um zwölf Uhr 

mittags. 

Die Versicherung wird für die 
Dauer von einem Jahr abge-
schlossen. Eine automatische 
Verlängerung erfolgt nicht. Sollte 
das Bauvorhaben nach einem 
Jahr noch nicht beendet sein, 
muss eine Meldung an den 
Versicherer erfolgen, dass die 
Versicherung weiterhin benötigt 
wird. Dann erfolgt eine Verlän-
gerung der Versicherung um ein 
weiteres Jahr. Bei vorzeitiger 
Beendigung des Bauvorhabens 
wird der anteilige Beitrag zurück-
erstattet. 

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGuenstig-
Versichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Der Versicherer ist die Mannhei-
mer Versicherung AG. 

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 

Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-bhuv.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt.

Natürlich können Sie sich Ihre 
Unterlagen auch über den Post-
weg von uns zusenden lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.

Ihr Experte für Versicherungen rund um‘s Haus
GutGünstigVersichert bietet mehr als 15 verschiedene Versiche-
rungen rund um das Thema Haus an und ist einer der führenden 
Versicherungsmakler auf diesem Gebiet.

Wir bieten Ihnen unter anderem folgende Absicherungen während 
der Bauzeit

•	 Bauleistungsversicherung
•	 Feuerversicherung
•	 Bauherrenhaftpflichtversicherung

und nach Ende der Bauzeit

•	 Wohngebäudeversicherung
•	 Hausratversicherung
•	 Wohnungsrechtsschutz
•	 Haus-/Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Das kann passieren
Beim Dachdecken fällt Ihr Vater vom Dach und bricht sich ein Bein. 
Er muss im Krankenhaus stationär behandelt werden und behält 
eine dauerhaft körperliche Beeinträchtigung zurück.

Beim Innenausbau sägt sich Ihr Schwager in den Daumen. Trotz 
schneller Reaktion Ihrerseits, kann der Daumen nicht mehr gerettet 
werden. Ihr Schwager wird dauerhaft eine körperliche Beeinträchti-
gung zurückbehalten.



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

•• Keine namentliche Nennung der zu versi-
chernden Personen

•• Daraus resultierend eine hohe Flexibili-
tät in der Absicherung

•• Die Versicherung ist als einzelnes Pro-
dukt abschließbar

•• Kein Höchstaufnahmealter

Bauhelferunfallversicherung: 
Mannheimer

Sicher bauen.

Der Traum vom eigenen Haus wird in 
Deutschland mit viel Eigeninitiative 
und der Hilfe von Freunden und Ver-
wandten realisiert.

Gemeinsam verwirklicht man nach Feier-
abend und am Wochenende seine Träume 
vom Eigenheim. Doch der Traum kann 
schnell zum Albtraum werden, wenn beim 
Hausbau etwas Unvorhergesehenes pas-
siert.

Was ist, wenn einer Ihrer Freunde vom Dach 
fällt oder sich beim Ausbau des Dachstuhls 
ins Bein sägt? Unfälle von Freunden oder 
Verwandten auf privaten Baustellen sind 
nicht automatisch versichert.

Als Bauherr sind Sie dazu verpflichtet, die 
freiwilligen und unentgeltlichen Helfer auf 
Ihrer Baustelle gegen dieses Risiko abzusi-
chern.

Eine mögliche Alternative hierfür ist die 
Bauhelferunfallversicherung. Gegen einen 
geringen einmaligen Beitrag lässt sich das 
Unfallrisiko für alle freiwilligen Bauhelfer 
abdecken. Der Versicherungsschutz gilt für 
alle Unfälle, die in unmittelbarem Zusam-
menhang mit den Baumaßnahmen auf der 
Baustelle stehen.

Der Bauherr und seine Ehefrau gelten 
hierbei nicht als Bauhelfer und sollten aus 
diesem Grund eine private Unfallversiche-
rung abschließen.

Ihre Notizen
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